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1. Fragestellung 

Der Auftraggeber beschreibt drei Modelle für die Finanzierung des Neu- und Ausbaus der Schie-
neninfrastruktur und bittet um eine Einschätzung zur Vereinbarkeit dieser Modelle mit dem 
Grundgesetz (GG), insbesondere mit der in Art. 109 Abs. 3, 115 Abs. 2 GG geregelten Schulden-
bremse. Dabei soll auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 15. November 
20231 berücksichtigt werden. 

2. Finanzierung über einen Infrastrukturfonds 

Zunächst beschreibt der Auftraggeber die Finanzierung des Neu- und Ausbaus der Schieneninfra-
struktur über einen Infrastrukturfonds und nimmt dabei Bezug auf einen entsprechenden Fonds 
in der Schweiz.2 Während der Fonds in der Vergangenheit über eine Fremdkapitalaufnahme fi-
nanziert worden sei, erfolge gegenwärtig eine Mittelzuweisung aus anderen (nicht kreditfinan-
zierten) Einnahmequellen.3 Alternativ komme auch eine Verschuldungsfähigkeit des Fonds in 
Betracht. Zins und Tilgung könnten in diesem Fall aus den Einnahmen des Fonds erfolgen. 

2.1. Möglichkeit der Errichtung als Sondervermögen 

Zu der Frage, welche Rechtsform für einen vergleichbaren Infrastrukturfonds in der Bundesre-
publik Deutschland in Betracht gezogen werden soll, liegen keine abschließenden Informationen 
vor. In der Fragestellung wird allerdings der in der Schweiz errichtete Bahninfrastrukturfonds als 
Modell herangezogen. Nach Art. 1 Satz 1 des in der Schweiz geltenden Bahninfrastrukturfonds-
gesetz (BIFG)4 ist der dort errichtete Bahninfrastrukturfonds „ein rechtlich unselbstständiger 
Fonds mit eigener Rechnung“. Übertragen auf das deutsche Haushaltsrecht käme dementspre-
chend eine Errichtung des Infrastrukturfonds als Sondervermögen des Bundes in Betracht. 

Eine Definition des Begriffs Sondervermögen ist weder im GG noch im Haushaltsgrundsätzege-
setz (HGrG) oder der Bundeshaushaltsordnung (BHO) enthalten.5 Im GG wird die Möglichkeit, 

 

1 BVerfG, Urteil vom 15. November 2023, 2 BvF 1/22, abrufbar unter: https://www.bundesverfassungsge-
richt.de/SharedDocs/Downloads/DE/2023/11/fs20231115_2bvf000122.pdf?__blob=publicationFile&v=2, zuletzt 
abgerufen am 7. Februar 2024. 

2 Zu dem in der Schweiz errichteten Bahninfrastrukturfonds, vgl. Schweizerische Eidgenossenschaft, Bundesamt 
für Verkehr, abrufbar unter: https://www.bav.admin.ch/bav/de/home/verkehrsmittel/eisenbahn/bahninfrastruk-
tur/bahninfrastrukturfonds.html; Becker, Institutionenökonomische Analysen zur Bereitstellung und Finanzie-
rung der Schweizer Verkehrsinfrastrukturen, abrufbar unter: https://api-depositonce.tu-berlin.de/ser-
ver/api/core/bitstreams/1ca55a4d-abfd-4120-bb9a-ae41d30b41ef/content, jeweils zuletzt abgerufen am 6. Feb-
ruar 2024. 

3 Zur Finanzierung des in der Schweiz errichteten Bahninfrastrukturfonds vgl. Becker, a.a.O. (Fußnote 2), 
S. 140 ff. 

4 Abrufbar unter: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/107/de, zuletzt abgerufen am 23. Januar 2024. 

5 Bolte, in: Heuer/Scheller, Kommentar zum Haushaltsrecht, Stand: Mai 2019, § 113 BHO, Rn. 2. 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/DE/2023/11/fs20231115_2bvf000122.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/DE/2023/11/fs20231115_2bvf000122.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bav.admin.ch/bav/de/home/verkehrsmittel/eisenbahn/bahninfrastruktur/bahninfrastrukturfonds.html
https://www.bav.admin.ch/bav/de/home/verkehrsmittel/eisenbahn/bahninfrastruktur/bahninfrastrukturfonds.html
https://api-depositonce.tu-berlin.de/server/api/core/bitstreams/1ca55a4d-abfd-4120-bb9a-ae41d30b41ef/content
https://api-depositonce.tu-berlin.de/server/api/core/bitstreams/1ca55a4d-abfd-4120-bb9a-ae41d30b41ef/content
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/107/de
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Sondervermögen zu errichten allerdings vorausgesetzt.6 

Eine Definition des Begriffs ist in den Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Bundeshaus-
haltsordnung (VV-BHO), Ziffer 2.1 zu § 26 BHO enthalten. Dort ist Folgendes vorgesehen: 

  „Sondervermögen sind rechtlich unselbstständige abgesonderte Teile des Bundesvermögens, 
die durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes entstanden und zur Erfüllung einzelner Auf-
gaben des Bundes bestimmt sind.“7 

Weite Teile des Schrifttums knüpfen an diese Begriffsdefinition an.8 Dabei wird darauf hingewie-
sen, dass Sondervermögen „grundsätzlich keine eigene Rechtspersönlichkeit“ haben und „sich 
von den juristischen Personen des öffentlichen Rechts unterscheiden“.9 

Zum Teil wird der Begriff des Sondervermögens im Schrifttum jedoch in einem weiteren Sinne 
verstanden. Dabei wird unterschieden zwischen „rechtlich unselbstständigen Sondervermögen“ 
und „rechtlich selbstständigen Sondervermögen“.10 Als rechtlich unselbstständige Sondervermö-
gen werden dabei die vorstehend beschriebenen Sondervermögen ohne eigene Rechtspersönlich-
keit bezeichnet. 

Als rechtlich selbstständige Sondervermögen werden „Sondervermögen des Bundes, die mit eige-
ner Rechtsfähigkeit ausgestattet sind“11, angesehen. „Sie entstehen durch die Errichtung privat-
rechtlicher oder öffentlich-rechtlicher juristischer Personen durch den Bund, durch dessen Betei-
ligung an bestehenden Rechtsträgern oder durch die Einbeziehung solcher Rechtsträger in die 
staatliche Aufgabenerfüllung.“12 Dementsprechend werden unter rechtlich selbstständigen 

 

6 Vgl. Art. 87a Abs. 1a; Art. 87f Abs. 2, 3; Art. 110 Abs. 1; Art. 143b, Art. 143d Abs. 1 GG. 

7 Bundesregierung, Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur Bundeshaushaltsordnung (VV-BHO), Ziffer 2.1 zu 
§ 26 BHO, abrufbar unter: https://www.verwaltungsvorschriften-im-inter-
net.de/bsvwvbund_14032001_DokNr20110981762.htm, zuletzt abgerufen am 7. Februar 2024. 

8 Vgl. etwa Kloepfer, Finanzverfassungsrecht mit Haushaltsverfassungsrecht, 1. Auflage 2014, § 8, Rn. 141, § 10, 
Rn. 13, § 12, Rn. 5; Nebel, in: Piduch, Bundeshaushaltsrecht, 52. EL Mai 2020, Art. 110, Rn. 45; Dehlwisch-Bell, 
in Heuer/Scheller, Kommentar zum Haushaltsrecht, Stand: August 2018, § 26 BHO, Rn. 5f.; Bolte, in: 
Heuer/Scheller, Kommentar zum Haushaltsrecht, Stand: Mai 2019, § 113 BHO, Rn. 2. 

9 Nebel, in: Piduch, Bundeshaushaltsrecht, 52.EL Mai 2020, Art. 110, Rn. 45 unter Hinweis auf einen Vergleich 
zwischen § 105 BHO mit § 113 BHO. 

10 Vgl. etwa Kube, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, Werkstand: 99. EL September 2022, 
Art. 110 GG, Rn. 107 f.; Kemmler, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke, GG, 15. Auflage 2022, Art. 110 GG, 
Rn. 11 ff., 14; ähnlich: Reimer, Machbarkeitsstudie „Kapitalgedeckte Finanzierung Pflegekosten“ (KFP), Unter-
gutachten „Finanzverfassungsrechtliche Rahmenbedingungen und legistische Optionen“ vom 5. November 
2020, Ziffer III. 1., S. 6, abrufbar unter: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Da-
teien/5_Publikationen/Pflege/Berichte/kpf_untergutachten_bf.pdf, zuletzt abgerufen am 7. Februar 2024. 

11 Kemmler, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke, GG, 15. Auflage 2022, Art. 110 GG, Rn. 14. 

12 Kemmler, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke, GG, 15. Auflage 2022, Art. 110 GG, Rn. 14. 

https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_14032001_DokNr20110981762.htm
https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_14032001_DokNr20110981762.htm
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Pflege/Berichte/kpf_untergutachten_bf.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Pflege/Berichte/kpf_untergutachten_bf.pdf
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Sondervermögen auch „rechtlich selbstständige Träger, sei es in öffentlichrechtlicher, sei es in 
privatrechtlicher Organisationsform“ verstanden.13 

Soweit der Infrastrukturfonds – ähnlich dem Schweizer Modell – als „rechtlich unselbstständiger 
Fonds“ errichtet werden soll, käme hierfür ein unselbstständiges Sondervermögen im vorstehend 
erörterten Sinne in Betracht. In diesem Fall könnte das in der Fragestellung genannte Urteil des 
BVerfG vom 15. November 2023 relevant werden. 

2.2. Urteil des BVerfG vom 15. November 2023 

Das BVerfG stützt sich in dem genannten Urteil auf drei Aspekte, die jeweils für sich genommen 
zur Verfassungswidrigkeit von Art. 1 und 2 des Zweiten Nachtragshaushaltsgesetzes 2021 führen. 
Es handelt sich hierbei um den sachlichen Veranlassungszusammenhang, die Grundsätze der 
Jährlichkeit, Jährigkeit und Fälligkeit sowie den Grundsatz der Vorherigkeit. 

Die Ausführungen des BVerfG zum sachlichen Veranlassungszusammenhang14 betreffen allein 
die in Art. 115 Abs. 2 Satz 6 GG geregelte notlagenbedingte Überschreitung der Kreditobergren-
zen. Allgemeingültige (notlagenunabhängige) Grundsätze zur Errichtung und Finanzierung eines 
mit dem Schweizer Modell vergleichbaren Infrastrukturfonds lassen sich hieraus nicht ableiten. 
Entsprechende Vorgaben ergeben sich auch nicht aus den Ausführungen des Gerichts zum Gebot 
der Vorherigkeit.15 Auf die beiden vorstehend genannten Aspekte wird daher an dieser Stelle 
nicht weiter eingegangen. 

Fraglich ist jedoch, inwieweit sich die Ausführungen des BVerfG zu den zeitbezogenen Anforde-
rungen der Kreditaufnahme in Gestalt der Haushaltsgrundsätze der Jährlichkeit, Jährigkeit und 
Fälligkeit auf die vorliegende Fragestellung übertragen lassen. Die entsprechenden Ausführun-
gen des Gerichts werden im Folgenden zusammenfassend dargestellt. Dabei wird – gemäß der 
vom BVerfG gewählten Reihenfolge – zunächst auf die allgemeinen Ausführungen zu den ge-
nannten Haushaltsgrundsätzen eingegangen, welche – isoliert betrachtet – keinen Notlagenbezug 
aufweisen (vgl. hierzu unter 2.2.1.). 

 

13 Kube, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, Werkstand: 99. EL September 2022, Art. 110 GG, 
Rn. 108; abweichend insoweit offenbar Reimer, der unter selbstständigen Sondervermögen „juristische Per-
son[en] des Öffentlichen Rechts“ versteht und juristische Personen des Privatrechts hiervon getrennt aufführt, 
vgl. Reimer, Machbarkeitsstudie „Kapitalgedeckte Finanzierung Pflegekosten“ (KFP), Untergutachten „Finanz-
verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen und legistische Optionen“ vom 5. November 2020, Ziffer III. 1., S. 6, 
abrufbar unter: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Pflege/Be-
richte/kpf_untergutachten_bf.pdf, zuletzt abgerufen am 7. Februar 2024. 

14 Der sachliche Veranlassungszusammenhang muss zwischen der festgestellten Notsituation und den durch die 
notlagenbedingte Kreditaufnahme finanzierten Maßnahmen zur Krisenbewältigung bestehen. Überschreitungen 
der regulären Kreditobergrenze können danach verfassungsrechtlich nur gedeckt sein, wenn der Haushaltsge-
setzgeber mit ihnen zweckgerichtet Maßnahmen zur Überwindung oder Vorbeugung einer Naturkatastrophe 
oder außergewöhnlichen Notsituation finanziert, vgl. BVerfG, a.a.O. (Fußnote 1), Rn. 133. 

15 Danach ist ein Nachtragshaushaltsentwurf bis zum Ende des Jahres, auf das er sich bezieht, parlamentarisch zu 
beschließen, vgl. BVerfG, a.a.O. (Fußnote 1), Rn. 213 ff. 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Pflege/Berichte/kpf_untergutachten_bf.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Pflege/Berichte/kpf_untergutachten_bf.pdf
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Sodann wird erörtert, inwieweit diese Maßstäbe nach Auffassung des Gerichts auch für die notla-
genbedingte Kreditaufnahme gelten, deren Anforderungen in dem durch das Urteil entschiede-
nen Fall konkret in Rede standen (vgl. hierzu unter 2.2.2.). 

Anschließend werden die Ausführungen des BVerfG zur Geltung der Schuldenbremse für un-
selbstständige Sondervermögen zusammenfassend dargestellt (vgl. hierzu unter 2.2.3.). 

Weiterhin wird die kontrovers diskutierte Frage behandelt, ob die Ausführungen des BVerfG zu 
den genannten Haushaltsgrundsätzen allein für notlagenkreditfinanzierte Sondervermögen an-
wendbar sind oder ob sie sich darüber hinaus auf alle kreditfinanzierten Sondervermögen des 
Bundes übertragen lassen. Dabei wird der hierzu bestehende Meinungsstand umrissen (vgl. 
hierzu unter 2.2.4.). 

Daran anknüpfend wird erörtert, inwieweit sich aus dem genannten Urteil Folgerungen für die 
vorliegende Fragestellung ergeben könnten (vgl. hierzu unter 2.3.). 

2.2.1. Zeitbezogene Anforderungen hinsichtlich der Kreditaufnahme 

Das BVerfG führt in dem genannten Urteil aus, dass den verfassungsrechtlichen Vorgaben zur 
Kreditaufnahme des Bundes nach den Art. 109 Abs. 3, Art. 115 GG die haushaltsrechtlichen Prin-
zipien der Jährlichkeit und Jährigkeit – flankiert vom Haushaltsgrundsatz der Fälligkeit – zu ent-
nehmen seien.16 Angesichts der genannten Grundsätze kommt das Gericht zu dem Ergebnis, dass 
„die nach der Gesamtkonzeption des Zweiten Nachtragshaushaltsgesetzes 2021 vorgesehene 
faktische Vorhaltung von Kreditermächtigungen in periodenübergreifenden Rücklagen […] ge-
gen die Maßgaben aus Art. 109 Abs. 3, Art. 115 Abs. 2 GG als jahresbezogene Anforderungen“ 
verstoße.17 

2.2.1.1. Jährlichkeit 

Den Grundsatz der Jährlichkeit leitet das BVerfG aus Art. 110 Abs. 2 Satz 1 GG ab. Daraus folge, 
dass der Haushaltsplan für ein oder mehrere Rechnungsjahre, nach Jahren getrennt, vor Beginn 
des ersten Rechnungsjahres durch das Haushaltsgesetz festzustellen sei. Dies diene der Sicherung 
des parlamentarischen Budgetrechts.18 Hinsichtlich der Kreditaufnahme des Bundes bedeute 
dies, dass die zulässige Höhe der Kreditaufnahme nach Jahren getrennt zu ermitteln sei. Nach 
Ablauf eines Jahres sei die zulässige Nettokreditaufnahme für das Folgejahr neu zu ermitteln.19 

2.2.1.2. Jährigkeit 

Aus dem Grundsatz der Jährigkeit folge eine zeitliche Beschränkung der Ausgaben- und Krediter-
mächtigungen. Einfachgesetzlich sei dieser Grundsatz in § 27 Abs. 1 Satz 1 HGrG sowie § 45 Abs. 

 

16 BVerfG, a.a.O. (Fußnote 1), Rn. 155. 

17 BVerfG, a.a.O. (Fußnote 1), Rn. 207 (Hervorhebung nur hier). 

18 BVerfG, a.a.O. (Fußnote 1), Rn. 158. 

19 BVerfG, a.a.O. (Fußnote 1), Rn. 166. 
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1 Satz 1 BHO niedergelegt. Danach dürfen Ermächtigungen nur zu im Haushaltsplan bezeichne-
ten Zwecken und Leistungen, soweit und solange sie fortdauern, und nur bis zum Ende des 
Haushaltsjahres geleistet oder in Anspruch genommen werden. Anschließend verfallen sie nach 
Auffassung des Gerichts ersatzlos, soweit nichts anderes bestimmt ist.20 Daran anknüpfend führt 
das Gericht aus, dass Kreditermächtigungen, die in den Rahmen der zulässigen Nettokreditauf-
nahme für ein bestimmtes Jahr fallen und auf die zulässige Kreditaufnahme in diesem Jahr ange-
rechnet werden, grundsätzlich auch in eben diesem Jahr tatsächlich genutzt werden müssen, die 
Kredite also aufzunehmen sind.21 

Für den Einsatz finanzieller Mittel außerhalb der notlagenbedingten Kreditaufnahme weist das 
BVerfG auf gesetzlich normierte Ausnahmen vom Grundsatz der Jährigkeit hin.22 Diesbezüglich 
nimmt das Gericht Bezug auf § 45 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 bis 4 BHO. Daraus ergibt sich unter ande-
rem die Möglichkeit, bei übertragbaren Ausgaben sog. Ausgabereste zu bilden, welche auch über 
das jeweilige Haushaltsjahr hinaus in Anspruch genommen werden können. Weiterhin verweist 
das Gericht auf Art. 110 Abs. 4 Satz 2 GG23 in Verbindung mit § 18 Abs. 3 BHO24, woraus sich 
eine „vorläufige Weitergeltung von Kreditermächtigungen“ ergeben könne.25 

Weiter führt das BVerfG in dem Urteil aus, dass das Jährigkeitsprinzip in erster Linie die Exeku-
tive in der Phase des Haushaltsvollzugs betreffe, daneben aber auch den Entscheidungsspielraum 
des Gesetzgebers bei der Ausgestaltung des Haushaltsplans begrenze. Daraus folge die Verpflich-
tung des Haushaltsgesetzgebers, Ausgabe- und Verpflichtungsermächtigungen jedenfalls grund-
sätzlich nicht überjährig übertragbar auszuweisen. Die Übertragbarkeit könne im Einzelfall, etwa 
im Hinblick auf den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit, verfassungsrechtlich zu rechtfertigen sein. 
Dies müsse sich jedoch auf Ausnahmen beschränken.26 

2.2.1.3. Fälligkeit 

Der Grundsatz der Fälligkeit (einfachgesetzlich erwähnt in § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 HGrG und § 11 
Abs. 2 Nr. 1 und 2 BHO) betreffe die zeitliche Zuordnung der Haushaltsmittel und sehe vor, dass 
auf die voraussichtliche Kassenwirksamkeit, also die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von 
Finanzmitteln abzustellen sei. Danach dürften nur diejenigen Einnahmen und Ausgaben 

 

20 BVerfG, a.a.O. (Fußnote 1), Rn. 159. 

21 BVerfG, a.a.O. (Fußnote 1), Rn. 167. 

22 BVerfG, a.a.O. (Fußnote 1), Rn. 160. 

23 Art. 110 Abs. 4 Satz 2 GG sieht Folgendes vor: „Das Haushaltsgesetz kann vorschreiben, dass die Vorschriften 
erst mit der Verkündung des nächsten Haushaltsgesetzes oder bei Ermächtigung nach Artikel 115 zu einem spä-
teren Zeitpunkt außer Kraft treten.“ 

24 § 18 Abs. 3 Satz 1 BHO sieht Folgendes vor: „Die Ermächtigungen nach Absatz 2 Nr. 1 [bezüglich der Kreditauf-
nahme ‚zur Deckung von Ausgaben‘] gelten bis zum Ende des nächsten Haushaltsjahres und, wenn das Haus-
haltsgesetz für das zweitnächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig verkündet wird, bis zur Verkündung dieses 
Haushaltsgesetzes.“ 

25 BVerfG, a.a.O. (Fußnote 1), Rn. 160. 

26 BVerfG, a.a.O. (Fußnote 1), Rn. 161. 
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veranschlagt werden, die im Haushaltsjahr voraussichtlich kassenwirksam werden.27 Hiervon 
ausgehend sei „für die zeitliche Zuordnung der Kreditermächtigungen in Bezug auf einzelne 
Jahre und die entsprechenden Obergrenzen für die Kreditaufnahme die tatsächliche Aufnahme 
der Kredite maßgeblich“.28 

2.2.2. Geltung auch für notlagenbedingte Kreditaufnahmen 

Das BVerfG führt weiter aus, dass die Grundsätze der Jährlichkeit, Jährigkeit und Fälligkeit auch 
im Bereich der Ausnahmeregelung des Art. 115 Abs. 2 Satz 6 GG für Naturkatastrophen und au-
ßergewöhnliche Notsituationen gelten.29 

Aus dem Grundsatz der Jährlichkeit leitet das BVerfG ab, dass der Beschluss des Bundestages zur 
Überschreitung der Kreditobergrenzen nach Art. 115 Abs. 2 Satz 6 GG für ein konkretes Rech-
nungsjahr zu fassen sei.30 Sofern eine Notsituation oder ihre Wirkungen über den Zeitraum eines 
Jahres anhalte und hierdurch fortdauernder Kreditbedarf entstehe, seien nach Jahren getrennte 
Beschlüsse zu fassen.31 

Der Grundsatz der Jährigkeit in Verbindung mit dem Grundsatz der Fälligkeit erfordere, dass die 
auf ein bestimmtes Rechnungsjahr bezogenen notlagenbedingten Kreditermächtigungen unmittel-
bar in dem betreffenden Jahr tatsächlich kassenwirksam werden. Die Kredite seien deshalb in 
dem der Ermächtigung zugrundeliegenden Jahr tatsächlich aufzunehmen, weil sie in diesem Jahr 
zur Bewältigung der Notlage gebraucht werden. Nach dem Ablauf des Rechnungsjahres verfallen 
die entsprechenden Kreditermächtigungen nach Auffassung des Gerichts.32 

In diesem Zusammenhang differenziert das BVerfG zwischen notlagenbedingten Kreditermächti-
gungen und „gewöhnlichen“ Kreditermächtigungen. Notlagenbedingte Kreditermächtigungen 
verfallen nach den Erwägungen des Gerichts in jedem Fall nach Ablauf des Rechnungsjahres. 
Eine gesetzlich normierte Ausnahme bestehe insoweit – anders als bei gewöhnlichen Krediter-
mächtigungen33 – nicht. Andernfalls, so das Gericht weiter, „würden die durch den Beschluss 
des Bundestages festgestellte Notsituation und die tatsächliche Kreditaufnahme in unzulässiger 
Weise voneinander getrennt, obwohl sie inhaltlich aufeinander bezogen sind.“34 

 

27 BVerfG, a.a.O. (Fußnote 1), Rn. 161. 

28 BVerfG, a.a.O. (Fußnote 1), Rn. 168. 

29 BVerfG, a.a.O. (Fußnote 1), Rn. 171. 

30 BVerfG, a.a.O. (Fußnote 1), Rn. 172. 

31 BVerfG, a.a.O. (Fußnote 1), Rn. 172. 

32 BVerfG, a.a.O. (Fußnote 1), Rn. 173. 

33 Zu den Ausnahmen bei gewöhnlichen Kreditermächtigungen vgl. unter 2.2.1.2. 

34 BVerfG, a.a.O. (Fußnote 1), Rn. 173. 
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2.2.3. Geltung auch für unselbstständige Sondervermögen 

Weiterhin führt das BVerfG in dem genannten Urteil aus, dass die genannten Grundsätze der 
Jährlichkeit, Jährigkeit und Fälligkeit auch nicht durch den Einsatz von Nebenhaushalten umgan-
gen werden könnten. Vor diesem Hintergrund stellt das Gericht klar, dass auch unselbstständige 
Sondervermögen von dem Verbot der Neuverschuldung nach Art. 109 Abs. 3 Satz 1, Art. 115 
Abs. 2 GG umfasst seien.35 Hierzu heißt es: 

  „Im Rahmen der grundgesetzlichen Schuldenbremse und der Berechnung der zulässigen Neu-
verschuldung sind der Kernhaushalt und unselbständige Sondervermögen als Einheit zu be-
trachten. Eine kreditfinanzierte Zuführung an ein Sondervermögen kann deshalb – unbescha-
det der buchungstechnischen Vorgehensweise – nicht von den Begrenzungen der staatlichen 
Kreditaufnahme für das jeweils betroffene Haushaltsjahr entbinden.“36 

2.2.4. Reichweite des Urteils 

Dem genannten Urteil des BVerfG lag eine notlagenbedingte Überschreitung der Kreditobergren-
zen im Sinne von Art. 115 Abs. 2 Satz 6 GG zu Grunde. 

Fraglich ist jedoch, ob die vom BVerfG aufgestellten zeitbezogenen Anforderungen in Bezug auf 
Kreditermächtigungen und die darauf basierende Kreditaufnahme allein für notlagenkreditfinan-
zierte Sondervermögen oder für sämtliche kreditfinanzierte Sondervermögen des Bundes gelten. 
Hierzu wurden im Rahmen der öffentlichen Anhörungen des Haushaltsausschusses zum Nach-
tragshaushalt 2023 sowie zum Bundeshaushalt 2024 und den diesbezüglichen schriftlichen Stel-
lungnahmen unterschiedliche Auffassungen vertreten.37 

Ein Teil der angehörten Sachverständigen vertritt die Auffassung, dass sich das genannte Urteil 
des BVerfG allein auf die notlagenbedingte Kreditaufnahme für unselbstständige Sondervermö-
gen beziehe und daher auch nur diesbezüglich Vorgaben enthalte.38 Zur Begründung wird darauf 
verwiesen, dass Gegenstand des Normenkontrollverfahrens vor dem BVerfG ein notlagenkreditfi-
nanziertes Sondervermögen gewesen sei, nicht jedoch kreditfinanzierte Sondervermögen im 

 

35 BVerfG, a.a.O. (Fußnote 1), Rn. 174 f. 

36 BVerfG, a.a.O. (Fußnote 1), Rn. 182. 

37 Öffentliche Anhörungen zum Bundeshaushalt 2024 am 21. November 2023 und am 11. Januar 2024; öffentliche 
Anhörung zum Nachtragshaushalt 2023 am 5. Dezember 2023. Diesbezügliche schriftliche Stellungnahmen so-
wie stenografische Protokolle sind jeweils abrufbar unter: https://www.bundestag.de/ausschuesse/a08_haus-
halt/Anhoerungen, zuletzt abgerufen am 31. Januar 2024. 

38 Vgl. Wieland, öffentliche Anhörung am 5. Dezember 2023, stenografisches Protokoll 20/69, S. 10; ders., schriftli-
che Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages am 11. 
Januar 2024, S. 4; ders., öffentliche Anhörung am 11. Januar 2024, stenografisches Protokoll 20/72, S. 18 f.; zu-
stimmend: Tappe, öffentliche Anhörung am 5. Dezember 2023, stenografisches Protokoll 20/69, S. 12; ebenso: 
Thiele, öffentliche Anhörung am 5. Dezember 2023, stenografisches Protokoll 20/69, S. 13; ders. öffentliche An-
hörung am 11. Januar 2024, stenografisches Protokoll 20/72, S. 18 (allerdings mit Hinweis darauf, dass das Ur-
teil auch anders verstanden werden könne). 

https://www.bundestag.de/ausschuesse/a08_haushalt/Anhoerungen
https://www.bundestag.de/ausschuesse/a08_haushalt/Anhoerungen
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Allgemeinen.39 Weiterhin vertritt Wieland die Auffassung, dass für gewöhnliche Kreditaufnah-
men Ausnahmen von den Grundsätzen der Jährlichkeit und Jährigkeit bestünden. Zur Begrün-
dung nimmt er Bezug auf die in dem genannten Urteil enthaltene Aussage, dass es „im Unter-
schied zu gewöhnlichen Kreditermächtigungen“ für notlagenbedingte Kreditermächtigungen 
keine normierte Ausnahme von den Grundsätzen der Jährigkeit und Jährlichkeit gebe.40 Zudem 
ist Wieland der Ansicht, dass Sondervermögen gerade eine Durchbrechung der genannten Prinzi-
pien ermöglichen sollten.41 

Der vorstehend genannten Auffassung folgt im Ergebnis auch das Bundesministerium der Finan-
zen (BMF). Dieses führt aus, dass „Notlagen-Kreditermächtigungen […] lediglich für Notlagen-
jahre zur Verfügung“ stünden und anschließend verfielen. Daher dürften Rücklagen, die in Son-
dervermögen aus „Notlagenkreditermächtigungen“ gebildet wurden, nicht mehr verwendet wer-
den. Weitere für die Schuldenbremse relevante Sondervermögen seien dagegen von dem Urteil 
nicht betroffen.42 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes (BRH) sowie weiterer Sachverständiger gilt das ge-
nannte Urteil des BVerfG dagegen auch bezüglich der „gewöhnlichen“ (nicht notlagenbedingten) 
Kreditaufnahme für unselbstständige Sondervermögen.43 Der BRH nimmt insoweit zunächst Be-
zug auf die Ausführungen des BVerfG zu den Grundsätzen der Jährigkeit und der Fälligkeit.44 Die 
entsprechenden Erwägungen des Gerichts zur jahresbezogenen Nutzung von Kreditermächtigun-
gen und zu deren zeitlicher Zuordnung gelten nach Auffassung des BRH „sowohl für Kredite, die 
im Rahmen der nach der Schuldenregel geltenden Höchstgrenze aufgenommen werden als auch 
für Kredite, deren Aufnahme durch die Ausnahmeregelung für Naturkatastrophen legitimiert 
sind.“45 Bundeshaushalt und Sondervermögen seien insoweit als Einheit zu betrachten. Das 

 

39 Vgl. Wieland, Tappe und Thiele, jeweils a.a.O. (Fußnote 38). 

40 Wieland, öffentliche Anhörung am 11. Januar 2024, stenografisches Protokoll 20/72, S. 18, mit Verweis auf 
BVerfG, a.a.O. (Fußnote 1), Rn. 173. 

41 Wieland, a.a.O. (Fußnote 40), S. 19. 

42 BMF, Monatsbericht Januar 2024, S. 28 (unter Bezugnahme auf ein „verfassungsrechtliches Kurzgutachten“ von 
Hellermann), abrufbar unter: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschue-
ren_Bestellservice/monatsbericht-januar-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=5, zuletzt abgerufen am 1. Februar 
2024. 

43 BRH, schriftliche Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans 
für das Haushaltsjahr 2024 und Entwurf eines Haushaltsfinanzierungsgesetzes (zur öffentlichen Anhörung am 
21. November 2023), S. 1 f.; ders., öffentliche Anhörung am 5. Dezember 2023, stenografisches Protokoll 20/69, 
S. 24; Henneke, schriftliche Stellungnahme zum Entwurf des Bundeshaushalts 2024 (zur öffentlichen Anhörung 
am 11. Januar 2024), S. 7 f.; Söllner, öffentliche Anhörung am 11. Januar 2024, stenografisches Protokoll 20/72, 
S. 15; Kube, schriftliche Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaushalts-
plans für das Haushaltsjahr 2024 und zum Entwurf eines Haushaltsfinanzierungsgesetzes (zur öffentlichen An-
hörung am 21. November 2023), S. 2 (bezüglich der anzuwendenden Buchungstechnik). 

44 BRH, schriftliche Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans 
für das Haushaltsjahr 2024 und Entwurf eines Haushaltsfinanzierungsgesetzes (zur öffentlichen Anhörung am 
21. November 2023), S. 1. 

45 BRH, a.a.O. (Fußnote 44), S. 1. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/monatsbericht-januar-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/monatsbericht-januar-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=5
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genannte Urteil des BVerfG betreffe daher „die Finanzierung sämtlicher Sondervermögen, die un-
ter die Anwendung der Schuldenregel fallen“.46 

Henneke geht in seiner Stellungnahme unter anderem auf die Frage der Übertragbarkeit von Kre-
ditermächtigungen in spätere Haushaltsjahre ein.47 Er vertritt die Auffassung, dass sich aus dem 
Verbot der Übertragung einer notlagenbedingten Kreditermächtigung nicht der Umkehrschluss 
ziehen lasse, dass eine solche Übertragung hinsichtlich einer gewöhnlichen Kreditermächtigung 
zulässig sei.48 Die entsprechenden Ausführungen des BVerfG wiesen keinen alleinigen Bezug zur 
Notsituation auf.49 Henneke kommt zu dem Schluss, „dass für den Haushalt und kreditfinanzierte 
Sondervermögen verfassungsrechtlich einheitliche Buchungsregeln anzuwenden sind, wenn 
nicht ausdrücklich begründete normative Ausnahmen vorgesehen werden.“50 Dieser Befund 
werde durch eine Formulierung des BVerfG in dem genannten Urteil bestätigt, nach welcher sich 
„die Geltung der Grundsätze der Jährlichkeit, Jährigkeit und Fälligkeit im Staatsschuldenrecht 
auch auf die Ausnahmeregelung des Art. 109 Abs. 3 S. 2 i.V.m. Art. 115 Abs. 2 S. 6 GG er-
streckt.“51 Die Erwägung des BVerfG, dass „im Unterschied zu gewöhnlichen Kreditermächtigun-
gen (Art. 110 Abs. 4 S. 2 GG i.V.m. § 18 Abs. 3 BHO) für notlagenbedingte Kreditermächtigungen 
keine normierte Ausnahme von den Grundsätzen der Jährigkeit und Jährlichkeit“ bestehe, be-
gründe „kein Einfallstor für Ausnahmen“, sondern beschränke sich auf die wiedergegeben, ge-
setzlich geregelten Konstellationen.52 

2.3. Folgerungen 

Vor dem Hintergrund der vorstehenden Ausführungen bleibt festzuhalten, dass das genannte Ur-
teil des BVerfG der Errichtung eines Infrastrukturfonds zur Finanzierung des Neu- und Ausbaus 
der Schieneninfrastruktur nicht grundsätzlich entgegensteht. Sofern eine Errichtung als unselbst-
ständiges Sondervermögen erfolgen soll, unterläge eine etwaige Kreditaufnahme für den Fonds 
jedoch den Beschränkungen der Schuldenbremse (Art. 109 Abs. 3, 115 Abs. 2 GG). 

Soweit für den Fonds die Möglichkeit einer überjährigen Inanspruchnahme von Kreditermächti-
gungen in Betracht gezogen werden soll, und diese (wie in der vom BVerfG entschiedenen Kons-
tellation) im konkreten Fall zu einer „faktischen Vorhaltung von Kreditermächtigungen in perio-
denübergreifenden Rücklagen“ führt, könnte dieses Vorgehen in Konflikt mit den Grundsätzen 
der Jährlichkeit, Jährigkeit und Fälligkeit stehen. 

 

46 BRH, a.a.O. (Fußnote 44), S. 2. 

47 Henneke, schriftliche Stellungnahme zum Entwurf des Bundeshaushalts 2024 (zur öffentlichen Anhörung am 
11. Januar 2024), S. 7 f. 

48 Henneke, a.a.O. (Fußnote 47), S. 7. 

49 Henneke, a.a.O. (Fußnote 47), S. 7, mit Verweis auf BVerfG, a.a.O. (Fußnote 1), Rn. 168 f. 

50 Henneke, a.a.O. (Fußnote 47), S. 8. 

51 Henneke, a.a.O. (Fußnote 47), S. 8, mit Verweis auf BVerfG, a.a.O. (Fußnote 1), Rn. 171. 

52 Henneke, a.a.O. (Fußnote 47), S. 8, mit Verweis auf BVerfG, a.a.O. (Fußnote 1), Rn. 173. 
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Von einer Unvereinbarkeit des genannten Vorgehens mit den genannten Grundsätzen wäre jeden-
falls dann auszugehen, wenn die fragliche Kreditermächtigung auf einem Beschluss des Deut-
schen Bundestages nach Art. 115 Abs. 2 Satz 6 GG zur Überschreitung der Kreditobergrenzen be-
ruht, die tatsächliche Kreditaufnahme jedoch erst in späteren Haushaltsjahren erfolgen soll. Für 
eine notlagenbedingte Finanzierung des Fonds enthält die Fragestellung indes keine Anhalts-
punkte. 

Soweit der Fonds nicht mit notlagenbedingten, sondern mit gewöhnlichen Kreditermächtigungen 
ausgestattet werden soll, hängt die Frage, inwieweit die Grundsätze der Jährlichkeit, Jährigkeit 
und Fälligkeit einer überjährigen Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen entgegenstehen, 
dagegen davon ab, inwieweit die diesbezüglichen Ausführungen des BVerfG auch im Falle einer 
gewöhnlichen Kreditaufnahme als maßgeblich anzusehen sind. Hierzu werden unterschiedliche 
Auffassungen vertreten (vgl. hierzu im Einzelnen unter 2.2.4.). Eine abschließende Aussage kann 
daher insoweit nicht getroffen werden. 

Soweit die finanziellen Mittel des Fonds nicht überjährig in Anspruch genommen werden sollen, 
ergeben sich aus den vorstehend genannten Ausführungen des BVerfG zu den Grundsätzen der 
Jährlichkeit, Jährigkeit und Fälligkeit indes keine Einschränkungen. 

3. Finanzierung über Kapitalaufnahmen der DB InfraGO AG 

Angelehnt an ein entsprechendes Modell in Österreich53, beschreibt der Auftraggeber ein Vorge-
hen, nach welchem der Neu- und Ausbau der Schieneninfrastruktur über eine Kapitalaufnahme 
am Kapitalmarkt durch die DB InfraGO AG erfolgen würde (gegebenenfalls über einen staatlichen 
Akteur entsprechend der österreichischen Bundesfinanzierungsagentur). Dabei würde der Bund 
Zins und Tilgung über einen jährlichen Zuschuss abdecken. 

3.1. Aufgaben und rechtliche Einordnung der DB InfraGO AG 

Die DB InfraGO AG ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn AG 
(DB AG).54 Letztere ist die Obergesellschaft des DB AG-Konzerns und befindet sich zu hundert 
Prozent im Eigentum des Bundes.55 Die DB InfraGO AG gehört somit als Konzerntochter der 
DB AG zu den mittelbaren Beteiligungen des Bundes. 

 

53 Für das österreichische Modell vgl.: Bundesministerium Klimaschutz, Umwelt Energie, Mobilität, Innovation 
und Technologie, Ausbauplan ÖBB, abrufbar unter: https://www.bmk.gv.at/themen/verkehrsplanung/ausbau-
plan/plan_oebb.html, zuletzt abgerufen am: 2. Februar 2024. 

54 DB InfraGO AG, Internetseite dbinfrago.com, Beteiligungen, abrufbar unter: https://www.dbin-
frago.com/web/unternehmen/ueber-uns/beteiligungen, zuletzt abgerufen am 2. Februar 2024. 

55 BRH, Bericht nach § 88 Absatz 2 BHO vom 25. September 2023, Betätigung des Bundes bei der DB AG im Hin-
blick auf die wirtschaftliche Entwicklung im Konzernabschluss 2022, S. 7, abrufbar unter: https://www.bundes-
rechnungshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Berichte/2023/db-konzernabschluss-2022-voll-
text.pdf?__blob=publicationFile&v=4#:~:text=Die%20DB%20AG%20als%20Obergesell-
schaft,mit%20dem%20DB%20AG%2DKonzern., zuletzt abgerufen am 2. Februar 2024. 

https://www.bmk.gv.at/themen/verkehrsplanung/ausbauplan/plan_oebb.html
https://www.bmk.gv.at/themen/verkehrsplanung/ausbauplan/plan_oebb.html
https://www.dbinfrago.com/web/unternehmen/ueber-uns/beteiligungen
https://www.dbinfrago.com/web/unternehmen/ueber-uns/beteiligungen
https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Berichte/2023/db-konzernabschluss-2022-volltext.pdf?__blob=publicationFile&v=4#:~:text=Die%20DB%20AG%20als%20Obergesellschaft,mit%20dem%20DB%20AG-Konzern
https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Berichte/2023/db-konzernabschluss-2022-volltext.pdf?__blob=publicationFile&v=4#:~:text=Die%20DB%20AG%20als%20Obergesellschaft,mit%20dem%20DB%20AG-Konzern
https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Berichte/2023/db-konzernabschluss-2022-volltext.pdf?__blob=publicationFile&v=4#:~:text=Die%20DB%20AG%20als%20Obergesellschaft,mit%20dem%20DB%20AG-Konzern
https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Berichte/2023/db-konzernabschluss-2022-volltext.pdf?__blob=publicationFile&v=4#:~:text=Die%20DB%20AG%20als%20Obergesellschaft,mit%20dem%20DB%20AG-Konzern
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Hinsichtlich der Aufgaben der DB InfraGO AG nimmt die Bundesregierung Bezug auf den in 
Art. 87e Abs. 4 GG festgelegten Gewährleistungsauftrag des Bundes.56 Danach gewährleistet der 
Bund, dass dem Wohl der Allgemeinheit, insbesondere den Verkehrsbedürfnissen, beim Ausbau 
und Erhalt des Schienennetzes der Eisenbahnen des Bundes sowie bei deren Verkehrsangeboten 
auf diesem Schienennetz, soweit diese nicht den Schienenpersonennahverkehr betreffen, Rech-
nung getragen wird. „Diese Maßgabe aufgreifend“ soll die DB InfraGO AG nach Angaben der 
Bundesregierung „konkrete Gemeinwohlziele zur Grundlage ihrer Tätigkeit machen.“57 

Mithin soll die DB InfraGO AG als selbstständiger Rechtsträger in die staatliche Aufgabenerfül-
lung eingebunden werden. Sie lässt sich daher auch als rechtlich selbstständiges Sondervermö-
gen in dem unter 2.1. beschriebenen Sinne einordnen. 

3.2. Kapitalaufnahme am Kapitalmarkt 

Gemäß der Fragestellung soll die Finanzierung des Neu- und Ausbaus der Schieneninfrastruktur 
über eine Kapitalaufnahme am Kapitalmarkt durch die DB InfraGO AG in Betracht gezogen wer-
den. 

Fraglich ist, ob die Kapitalaufnahme durch die DB InfraGO AG der Schuldenbremse (Art. 109 
Abs. 3, 115 Abs. 2 GG) unterfiele. Dies käme nur dann in Betracht, wenn die Kapitalaufnahme am 
Kapitalmarkt durch die DB InfraGO AG für den Bund als „Einnahme aus Krediten“ im Sinne der 
Art. 109 Abs. 3, 115 Abs. 2 GG einzuordnen wäre. Darunter wird die Begründung von Finanz-
schulden zur Geldbeschaffung verstanden.58 Erfasst sei daher die „Hereinnahme von Geldern, die 
mit einer Rückzahlungspflicht verbunden ist.“59 Dies geschehe in der Regel über schuldrechtliche 
Verträge, und zwar „im Schwerpunkt in Bund und Ländern durch die Begebung von Wertpapie-
ren“.60 

Aus der Fragestellung geht hervor, dass der Bund „Zins und Tilgung“ über einen jährlichen Zu-
schuss abdecken soll. Das Erfordernis der Tilgung deutet auf eine Rückzahlungsverpflichtung der 
DB InfraGO AG (und letztlich auch des zuschussgewährenden Bundes) hinsichtlich des 

 

56 Antwort der Bundesregierung vom 24. Januar 2024 auf die Kleine Anfrage der Fraktion der CDU/CSU, 
BT-Drs. 20/10158, S. 2, abrufbar unter: https://dserver.bundestag.de/btd/20/101/2010158.pdf, zuletzt abgerufen 
am 2. Februar 2024; Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Theurer vom 1. Dezember 2023 auf 
die schriftliche Frage des Abgeordneten Thomas Bareiß (CDU/CSU), BT-Drs. 20/9592, S. 72, abrufbar unter: 
https://dserver.bundestag.de/btd/20/095/2009592.pdf, zuletzt angerufen am 2. Februar 2024. 

57 Bundesregierung, a.a.O. (Fußnote 56). 

58 Nebel, in: Piduch, Bundeshaushaltsrecht, 52. EL, Mai 2020, Art. 109 GG, Rn. 17. 

59 Nebel, a.a.O. (Fußnote 58). 

60 Nebel, a.a.O. (Fußnote 58). 

https://dserver.bundestag.de/btd/20/101/2010158.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/095/2009592.pdf
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aufgenommenen Kapitals hin.61 Vor diesem Hintergrund kommt eine Einordnung des aufgenom-
menen Kapitals als „Einnahme aus Krediten“ grundsätzlich in Betracht. 

3.3. Grundsatz: Keine Anwendbarkeit der Schuldenbremse auf selbstständige Rechtsträger 

Hinsichtlich der in Betracht gezogenen Vorgehensweise ist indes zu berücksichtigen, dass die 
Kreditaufnahme gemäß der Fragestellung durch die DB InfraGO AG erfolgen soll („Kapitalauf-
nahme am Kapitalmarkt durch die DB InfraGO AG“). Nach den vorstehenden Ausführungen han-
delt es sich hierbei um einen eigenständigen Rechtsträger, welcher sich als selbstständiges Son-
dervermögen einordnen lässt. 

Im Schrifttum wird allgemein davon ausgegangen, dass die Art. 109 Abs. 3, 115 Abs. 2 GG für 
selbstständige juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts nicht gelten.62 Dabei 
wird insbesondere mit dem Rechtsträgerprinzip argumentiert.63 Dies zugrunde legend unterfiele 
eine Kreditaufnahme der DB InfraGO AG grundsätzlich nicht der Schuldenbremse. 

3.4. Ausnahme: Zurechnung bei Umgehungen 

Im Schrifttum wird allerdings darauf hingewiesen, dass die Nichterfassung rechtlich selbststän-
diger Sondervermögen erhebliche Gefahren missbräuchlicher Gestaltungen eröffne, die auf eine 
Umgehung der Schuldenbremse zielten und die zudem gegen die Grundsätze der Klarheit, Wahr-
heit und Vollständigkeit des Haushalts verstießen.64 Weiterhin wird ausgeführt, dass rechtlich 
selbstständige Nebenhaushalte eine „offene Flanke der Schuldenbremse“ darstellen. Unter ande-
rem wird auf die Möglichkeit des Staates hingewiesen, „durch Vertrag staatliche Eigengesell-
schaften (Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Aktiengesellschaften o. Ä.) zu gründen“ und 
durch deren Kreditaufnahme die Schuldenbremse zu umgehen.65 Vor diesem Hintergrund wird 
in der Rechtsprechung und im Schrifttum erwogen, Kreditaufnahmen rechtlich selbstständiger 
Einheiten dem Bund zuzurechnen, wenn sie sich als Umgehung der verfassungsrechtlichen Vor-
gaben darstellen. Dabei werden verschiedene Ansätze zur Festlegung möglicher Zurechnungskri-
terien vertreten. 

 

61 Eine solche Rückzahlungsverpflichtung, für welche der Bund einen Zuschuss gewährt, ist auch bei der österrei-
chischen „ÖBB-Infrastruktur AG“ vorgesehen, vgl. für das österreichische Modell: Bundesministerium Klima-
schutz, Umwelt Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, Ausbauplan ÖBB, abrufbar unter: 
https://www.bmk.gv.at/themen/verkehrsplanung/ausbauplan/plan_oebb.html, zuletzt abgerufen am: 2. Februar 
2024. 

62 Kube, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, Werkstand: 102. EL August 2023, Art. 109, Rn. 119; 
Heun, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3. Auflage 2018, Art. 109 GG, Rn. 36; Kube, in: Dürig/Herzog/Scholz, 
Grundgesetz-Kommentar, Werkstand: 102. EL August 2023, Art. 115 GG, Rn. 61; Siekmann, in: Sachs, Grundge-
setz, 9. Auflage 2021, Art. 115, Rn. 7, 71. 

63 Kube, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, Werkstand: 102. EL August 2023, Art. 115 GG, Rn. 61. 

64 Kube, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, Werkstand: Werkstand: 102. EL August 2023, 
Art. 115, Rn. 61; Siekmann, in: Sachs, Grundgesetz, 9. Auflage 2021, Art. 115, Rn. 71 ff. 

65 Gröpl, in: Heuer/Scheller, Kommentar zum Haushaltsrecht, Stand: Mai 2022, Art. 109 GG, Rn. 74 f. 

https://www.bmk.gv.at/themen/verkehrsplanung/ausbauplan/plan_oebb.html
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Der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin hat sich bereits im Jahr 2003 mit dieser Frage be-
schäftigt.66 Das Gericht nennt in seinem Beschluss zunächst sog. „Finanzierungsgesellschaften“, 
welche weder über eigene Sachaufgaben noch über eigenes Vermögen verfügen, aber Kredite auf-
nehmen dürfen, für die der Bund beziehungsweise das Land haftet. Diesbezüglich verweist das 
Gericht auf eine Reihe von Literaturstimmen, nach denen derartige „juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts, die überwiegend oder ausschließlich finanzwirtschaftliche Transaktionen 
durchführen sollen, […] wie ein integraler Bestandteil des Bundes- beziehungsweise Landeshaus-
halts zu behandeln“ seien.67 Weiterhin nennt der Verfassungsgerichtshof zwei Fälle, in denen 
eine Zurechnung in Betracht komme. Zum einen sei dies dann der Fall, wenn einem Dritten der 
Auftrag erteilt werde, für Rechnung des Bundes beziehungsweise des Landes Kredite zur Finan-
zierung von Bundes- beziehungsweise Landesaufgaben aufzunehmen.68 Zum anderen werde eine 
Zurechnung im Falle des Auftrags an einen Dritten angenommen, im eigenen Namen und 
für eigene Rechnung Kredite zur Finanzierung von Bundes- oder Landesaufgaben unter interner 
Übernahme des Schuldendienstes durch den Bund beziehungsweise das Land aufzunehmen.69 
Zwar sei bei dieser Konstellation der Tatbestand der Verschuldungsregel auf Bundes- bezie-
hungsweise Landesebene nicht gegeben. Allerdings dürfe der Haushaltsplan Sachverhalte nicht 
verschleiern, sodass eine Zurechnung sachgerecht erscheine.70 

In der neueren Literatur findet sich eine Reihe von ähnlichen Ansätzen. Diese decken sich zum 
Teil mit den vom Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin aufgeführten Kriterien. In einigen 
Punkten ergeben sich jedoch auch Abweichungen. 

Heun vertritt die Auffassung, dass eine Zurechnung lediglich bei „offensichtlich missbräuchli-
chen Umgehungen“ in Betracht komme.71 Darunter fielen eine „Kreditaufnahme durch private 
Dritte im Auftrag und für Rechnung des Bundes oder im Auftrag des Bundes, aber auf eigenen 
Namen und eigene Rechnung allein zur Finanzierung von Bundesaufgaben“, wobei dies auch auf 
juristische Personen des öffentlichen Rechts zu erstrecken sei, sofern diese keine eigenen Sach-
aufgaben wahrnehmen.72 Eine darüber hinausgehende Zurechnung komme jedoch nicht in Be-
tracht.73 

Weiterhin wird eine missbräuchliche Umgehung der Schuldenbremse angenommen, wenn eine 
selbstständige juristische Person keine eigenen Sachaufgaben zu erfüllen hat, sondern 

 

66 Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin, Beschluss vom 21. März 2003 – 6/01 –, Rn. 89, juris. 

67 Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin, a.a.O. (Fußnote 66). 

68 Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin, a.a.O. (Fußnote 66), Rn. 90. 

69 Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin, a.a.O. (Fußnote 66), Rn. 90. 

70 Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin, a.a.O. (Fußnote 66), Rn. 90 mit Verweis auf Verfassungsgerichtshof 
Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 20. November 1996 – VGH N 3/96 – DÖV 1997, 246; Höfling, Staatsschulden-
recht, 1993, S. 53. 

71 Heun, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3. Auflage 2018, Art. 115 GG, Rn. 24. 

72 Heun, a.a.O. (Fußnote 71). 

73 Heun, a.a.O. (Fußnote 71). 
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überwiegend oder ausschließlich finanzwirtschaftliche Funktionen wahrnehmen soll – für die 
der Bund haftet – und zu diesem Zweck Kredite aufnehmen kann. Dies müsse auch für privat-
rechtliche Organisationsformen gelten.74 Hieran anknüpfend wird zum Teil angenommen, „dass 
der Bund den selbstständigen juristischen Personen nur hinreichend gehaltvolle Sachaufgaben 
zuweisen muss, um der Schuldenbremse zu entgehen.“75 

Kube führt in Bezug auf Investitionsgesellschaften aus, dass diese durch einen „Sachzweck“ legi-
timiert sein müssten und nicht allein mit dem Ziel der Kreditaufnahme errichtet worden sein 
dürften.76 Neben dem „Sachzweck“ der Gesellschaft nennt Kube jedoch noch weitere Kriterien. 
So dürfe im Ergebnis nicht der Bund für die Schulden der Gesellschaft aufkommen oder sogar 
den Schuldendienst übernehmen. Sofern dies der Fall sei, erscheine eine Zurechnung geboten.77 
Zudem zieht Kube folgende Fälle für eine Zurechnung in Betracht: „1. die Kreditaufnahme durch 
Dritte, wenn der Dritte im Auftrag und für Rechnung des Bundes handelt und der Bund den 
Schuldendienst übernimmt […]“ und „2. die Kreditaufnahme durch Dritte, wenn der Dritte zwar 
auf eigene Rechnung handelt, der Bund aber an diesem Dritten wesentlich beteiligt ist, wiederum 
den Schuldendienst übernimmt und das Motiv der formalen Auslagerung von Schulden für die 
Gestaltung maßgeblich ist“78. 

„Typische Voraussetzungen“ für eine Zurechnung der Kreditaufnahme nennt zudem Gröpl. Dazu 
gehöre die „maßgebliche Beteiligung des Staates an der juristischen Person“. Insoweit sei auf die 
„tatsächliche Beherrschung der juristischen Person dergestalt abzustellen, dass der Staat gegen-
über der juristischen Person seinen Willen durchsetzen kann“. Weiterhin stellt Gröpl auf einen 
entsprechenden „Auftrag des Staates zur Schuldenaufnahme“ ab. Dieser Auftrag könne sich „aus 
einem Gesetz, einer gesellschaftsrechtlichen Satzung oder aus faktisch aufeinander abgestimm-
tem Verhalten ergeben.“ Zudem nennt er als Kriterium, dass die „Verwendung der Krediteinnah-
men der Finanzierung staatlicher Aufgaben“ dient, wobei „auf das einschlägige Gesetz, die rele-
vante gesellschaftsrechtliche Satzung oder auf den im jeweiligen Zusammenhang kundgetanen 
politischen Willen abzustellen“ sei. Ein weiteres Kriterium sei „die Übernahme der aus der 

 

74 Wendt, in: von Mangoldt/Klein/Starck, Grundgesetz, 7. Auflage 2018, Art. 115, Rn. 65. 

75 Hermes, Privatisierung der Infrastruktur als Weg aus der Schuldenbremse? Rechtliche Rahmenbedingungen der 
Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen durch öffentliches und privates Kapital im Kontext der Schulden-
bremsen, 2016, S. 18, abrufbar unter: https://www.jura.uni-frankfurt.de/66245848/PrivatisierungInfrastruktur-
Schuldenbremse.pdf, zuletzt abgerufen am 5. Februar 2024. 

76 Kube, in: Verfassungsblog, Beitrag vom 20. Oktober 2021 abrufbar unter: https://verfassungsblog.de/die-zukunft-
der-staatlichen-kreditaufnahme/, zuletzt abgerufen am 5. Februar 2024. 

77 Kube, a.a.O. (Fußnote 76). 

78 Kube, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, Werkstand: 102. EL August 2023, Art. 115, Rn. 61; 
ähnlich: Jarass, in: Jarass/Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 16. Auflage 2020, Art. 109, 
Rn. 12; Reimer, in: BeckOK Grundgesetz, Epping/Hillgruber, 49. Edition, Stand: 15. Mai 2021, Art. 115, Rn. 13; 
Pünder in: Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts, 3. Aufl. 2007, § 123 Staatsverschuldung, Rn. 22. 

https://www.jura.uni-frankfurt.de/66245848/PrivatisierungInfrastrukturSchuldenbremse.pdf
https://www.jura.uni-frankfurt.de/66245848/PrivatisierungInfrastrukturSchuldenbremse.pdf
https://verfassungsblog.de/die-zukunft-der-staatlichen-kreditaufnahme/
https://verfassungsblog.de/die-zukunft-der-staatlichen-kreditaufnahme/
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Verschuldung der juristischen Person folgenden Lasten (Zinsen und Tilgungen) aus dem Staats-
haushalt“.79 

3.5. Folgerungen 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass selbstständige Rechtsträger nach allgemeiner Auffassung 
grundsätzlich nicht der Schuldenbremse unterfallen (vgl. hierzu unter 3.3.). 

Für Fälle einer drohenden Umgehung der Schuldenbremse wurden jedoch Kriterien entwickelt, 
bei deren Erfüllung eine Zurechnung der Kreditaufnahme selbstständiger Rechtsträger zum Bund 
beziehungsweise zum Land für sachgerecht gehalten wird. Allerdings haben sich diesbezüglich 
noch keine abschließend feststehenden Grundsätze herausgebildet.80 Weiterhin hat auch das 
BVerfG bisher nicht inhaltlich zur Frage einer etwaigen Zurechnung Stellung genommen.81 Insbe-
sondere wird in dessen Urteil vom 15. November 2023 zwar die Kreditaufnahme für unselbst-
ständige Sondervermögen, nicht jedoch die Kreditaufnahme durch selbstständige Sondervermö-
gen erörtert (vgl. hierzu unter 2.2.3.). 

Ausgehend von den bisher vertretenen Ansätzen dürfte vorliegend zu berücksichtigen sein, dass 
die DB InfraGO AG nach Angaben der Bundesregierung im Hinblick auf die in Art. 87e Abs. 4 GG 
genannten Aufgaben „konkrete Gemeinwohlziele zur Grundlage ihrer Tätigkeit machen“ soll (vgl. 
hierzu unter 3.1.). Hiervon ausgehend käme der Gesellschaft eine „eigene Sachaufgabe“ zu. Dies 
spräche – für sich genommen – gegen eine Zurechnung der Kreditaufnahme. Wie bereits ausge-
führt, werden jedoch darüber hinaus weitere Zurechnungskriterien vertreten, welche vorliegend 
erfüllt sein könnten. 

Zunächst könnte relevant sein, dass die DB InfraGO AG als hundertprozentige Tochtergesell-
schaft der DB AG eine mittelbare Beteiligung des Bundes ist, welche als selbstständiger Rechts-
träger in die staatliche Aufgabenerfüllung eingebunden werden soll (vgl. hierzu jeweils unter 
3.1.). 

Weiterhin könnte von Belang sein, dass laut der Fragestellung die Abdeckung von Zins und Til-
gung über einen jährlichen Zuschuss des Bundes erfolgen soll. Dies könnte als Übernahme des 
Schuldendienstes durch den Bund zu bewerten sein. Die Übernahme des Schuldendienstes wird 
vom Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin und dem überwiegenden Teil der oben genannten 
Literaturstimmen als Kriterium für eine Zurechnung angeführt (vgl. hierzu unter 3.4.). 

Zwar würde nach der Fragestellung der Bund nicht unmittelbar an einen Dritten mit befreiender 
Wirkung für den Schuldner (die DB InfraGO AG) zahlen, sondern dem Schuldner selbst einen 
Zuschuss zur Schuldentilgung gewähren. Bei der Frage einer etwaigen Zurechnung wird indes in 
der Literatur ausgeführt, dass „die Art und Weise, d. h. die technische Ausgestaltung der 

 

79 Vgl. zu den vorstehenden Ausführungen: Gröpl, in: Heuer/Scheller, Kommentar zum Haushaltsrecht, Stand: 
Mai 2022, Art. 109 GG, Rn. 76. 

80 Heun, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3. Auflage 2018, Art. 115, Rn. 24. 

81 In der einstweiligen Anordnung des BVerfG vom 17. September 1998 – 2 BvK 1/98 –, BVerfGE 99, 57-69 wird 
diese Frage im Ergebnis offen gelassen. 
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Übernahme dieser Lasten“ unerheblich sei.82 Allgemein gelte bezüglich der entwickelten Zurech-
nungskriterien, dass durch eine geringe Abweichung von einzelnen Bedingungen die Zurech-
nung nicht ihrerseits umgangen werden könne.83 

Vor dem Hintergrund der vorstehenden Erwägungen lässt sich eine Zurechenbarkeit einer durch 
die DB InfraGO AG erfolgenden Kapitalaufnahme zu Lasten des Bundes nicht ausschließen. Wäre 
angesichts der konkreten Ausgestaltung des Vorgehens eine Zurechnung zu bejahen, würden die 
entsprechenden Schulden als Krediteinnahmen im Sinne von Art. 109 Abs. 3 Satz 1, 115 Abs. 2 
Satz 1 GG gelten, welche der Schuldenbremse unterfielen.84 

4. Finanzierung über Projektgesellschaften mit Eigenkapitalausstattung durch den Bund 

Schließlich beschreibt der Auftraggeber ein Modell, welches die Ausgründung von Projektgesell-
schaften für größere Erweiterungsvorhaben vorsieht. Diese Gesellschaften sollen sich in geteiltem 
Besitz von DB InfraGO sowie dem Bund befinden. Ihre Finanzierung soll jeweils über eine ein-
malige und ausreichende Ausstattung mit Eigenkapital durch den Bund erfolgen. 

4.1. Einordnung als finanzielle Transaktion? 

Fraglich ist, inwieweit die Finanzierung der Ausgaben des Bundes für die Eigenkapitalausstat-
tung der genannten Projektgesellschaften den Vorgaben der Schuldenbremse (Art. 109 Abs. 3, 
115 Abs. 2 GG) unterfiele. Bei der Eigenkapitalausstattung könnte es sich um einen auf das Fi-
nanzvermögen des Bundes bezogen neutralen Vorgang handeln, der haushaltsrechtlich als finan-
zielle Transaktion bezeichnet wird und der bei der Ermittlung der Obergrenze der Nettokreditauf-
nahme zu bereinigen wäre. 

4.1.1. Allgemeine Grundsätze 

Nach Art. 115 Abs. 2 Satz 5 GG wird die Bereinigung der Einnahmen und Ausgaben um finanzi-
elle Transaktionen durch ein Bundesgesetz geregelt. Diesem Regelungsauftrag ist der Bundesge-
setzgeber durch das Gesetz zur Ausführung von Artikel 115 des Grundgesetzes (Artikel 115-Ge-
setz (G 115)85) nachgekommen. Nach § 2 Abs. 1 Satz 1 G 115 sind „Einnahmen und Ausgaben 
[…] bei der Veranschlagung in einer konjunkturellen Normallage grundsätzlich ohne Einnahmen 
aus Krediten auszugleichen; Einnahmen und Ausgaben sind um finanzielle Transaktionen zu be-
reinigen.“ Nach § 3 G 115 sind aus „den Ausgaben nach § 2 Absatz 1 erster Halbsatz […] die Aus-
gaben für den Erwerb von Beteiligungen, für Tilgungen an den öffentlichen Bereich und für die 
Darlehensvergabe herauszurechnen, aus den Einnahmen nach § 2 Absatz 1 erster Halbsatz 

 

82 Gröpl, in: Heuer/Scheller, Kommentar zum Haushaltsrecht, Stand: Mai 2022, Art. 109 GG, Rn. 76. 

83 So (hinsichtlich der von ihm genannten Zurechnungsbedingungen): Gröpl, in: Heuer/Scheller, Kommentar zum 
Haushaltsrecht, Stand: Mai 2022, Art. 109 GG, Rn. 76. 

84 Gröpl, in: Heuer/Scheller, Kommentar zum Haushaltsrecht, Stand: Mai 2022, Art. 109 GG, Rn. 76. 

85 Gesetz zur Ausführung von Artikel 115 des Grundgesetzes (Artikel 115-Gesetz - G 115), abrufbar unter: 
https://www.gesetze-im-internet.de/g_115/G_115.pdf, zuletzt abgerufen am 7. Februar 2024. 

https://www.gesetze-im-internet.de/g_115/G_115.pdf


 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 4 - 3000 - 006/24 

Seite 20 

diejenigen aus der Veräußerung von Beteiligungen, aus der Kreditaufnahme beim öffentlichen 
Bereich sowie aus Darlehensrückflüssen.“ 

Soweit sich die Ausgaben des Bundes für die Eigenkapitalausstattung von Projektgesellschaften 
einem der genannten Tatbestände zuordnen ließen, wären diese Ausgaben nach § 3 G 115 aus 
den Gesamtausgaben des Bundes herauszurechnen. Sie würden mithin nicht zu den Ausgaben 
zählen, welche nach § 2 Abs. 1 Satz 1 G 115 grundsätzlich ohne Krediteinnahmen auszugleichen 
sind. Ein kreditfinanzierter Ausgleich der Ausgaben des Bundes für die Eigenkapitalausstattung 
der Projektgesellschaften unterläge damit nicht der Schuldenbremse. 

4.1.2. Ausgaben für den Erwerb von Beteiligungen 

Die Ausgaben des Bundes für die Eigenkapitalausstattung von Projektgesellschaften könnten als 
„Ausgaben für den Erwerb von Beteiligungen“ im Sinne von § 3 G 115 einzuordnen sein. Mit Be-
teiligungen sind nach allgemeiner Auffassung Unternehmensbeteiligungen im Sinne der §§ 65 ff. 
BHO gemeint, für deren Kauf die erforderlichen Ausgaben in der Obergruppe 83 des Gruppie-
rungsplans zu veranschlagen sind.86 In Obergruppe 83 des Gruppierungsplans ab Haushaltsjahr 
2022 ist unter „Erwerb von Beteiligungen und dgl.“ vorgesehen: „Erwerb von Beteiligungen und 
sonstigem Kapitalvermögen, von Forderungen und Anteilsrechten an Unternehmen, Ausgaben 
für die Heraufsetzung des Kapitals von Unternehmen, Erwerb von Aktien, Pfandbriefen und an-
deren Wertpapieren.“87 

Stüber geht davon aus, dass der Begriff „Erwerb“ weit zu verstehen sei. Er erfasse „nicht nur den 
Erwerb von Dritten, sondern auch das Einzahlen von Kapital im Zuge der Gründung einer Betei-
ligung oder eine Einzahlung zur Aufstockung des Eigenkapitals einer Beteiligung“.88 Auch Kube 
vertritt die Auffassung, dass die „ursprüngliche Einlage gegen Gesellschaftsanteile, die spätere 
Kapitalerhöhung oder der sonstige Beteiligungserwerb durch den Bund“ grundsätzlich als finan-
zielle Transaktionen in Betracht kommen.89 

4.1.3. Kapitalzuführungstest 

Im Hinblick auf das Ziel des Gesetzgebers, die Schuldenbremse auf die europäischen Fiskalre-
geln abzustimmen, werden allerdings sowohl für Eigenkapitalerhöhungen als auch für Fälle, in 
denen der Bund im Zuge der Beteiligungsgründung eine Einlage leistet und dafür Gesellschafts-
anteile erhält, zum Teil weitere Voraussetzungen für die Einordnung der entsprechenden 

 

86 Nebel, in: Piduch, Bundeshaushaltsrecht, 52. EL. Mai 2020, Art. 115, Rn. 20; Stüber, DÖV 2021, 680, 683 f.; Sta-
bilitätsrat, Kompendium zur Überwachung der Einhaltung der Schuldenbremse nach Artikel 109a Absatz 2 
Grundgesetz, S. 10, abrufbar unter: https://www.stabilitaetsrat.de/DE/Dokumentation/Ueberwachung_Einhal-
tung_Schuldenbremse/Kompendium/Kompendium_node.html;jsessio-
nid=944EE8A7CF203BCE39E49EF2FAF1EDCB.internet0622, zuletzt abgerufen am 7. Februar 2024. 

87 Gruppierungsplan ab Haushaltsjahr 2022, abrufbar unter: https://www.verwaltungsvorschriften-im-inter-
net.de/bsvwvbund_17022021_IIA3H11031310001GPL.htm, zuletzt abgerufen am 7. Februar 2024. 

88 Stüber, DÖV 2021, S. 680, 684 (Hervorhebung nur hier). 

89 Kube, in: Verfassungsblog, Beitrag vom 20. Oktober 2021 (Hervorhebung nur hier), abrufbar unter: https://ver-
fassungsblog.de/die-zukunft-der-staatlichen-kreditaufnahme/;, zuletzt abgerufen am 5. Februar 2024. 

https://www.stabilitaetsrat.de/DE/Dokumentation/Ueberwachung_Einhaltung_Schuldenbremse/Kompendium/Kompendium_node.html;jsessionid=944EE8A7CF203BCE39E49EF2FAF1EDCB.internet0622
https://www.stabilitaetsrat.de/DE/Dokumentation/Ueberwachung_Einhaltung_Schuldenbremse/Kompendium/Kompendium_node.html;jsessionid=944EE8A7CF203BCE39E49EF2FAF1EDCB.internet0622
https://www.stabilitaetsrat.de/DE/Dokumentation/Ueberwachung_Einhaltung_Schuldenbremse/Kompendium/Kompendium_node.html;jsessionid=944EE8A7CF203BCE39E49EF2FAF1EDCB.internet0622
https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_17022021_IIA3H11031310001GPL.htm
https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_17022021_IIA3H11031310001GPL.htm
https://verfassungsblog.de/die-zukunft-der-staatlichen-kreditaufnahme/
https://verfassungsblog.de/die-zukunft-der-staatlichen-kreditaufnahme/
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Ausgaben als finanzielle Transaktion aufgestellt.90 Zum einen wird hierfür ein Kapitalzufüh-
rungstest verlangt. Sofern „der Beteiligungserwerb durch den Bund allein dem Verlustausgleich 
dient oder auch sonst in keiner Weise ertragsträchtig ist“, sei eine Einordnung als finanzielle 
Transaktion zu verneinen.91 

Der Präsident des Bundesrechnungshofes führt im Hinblick auf eine Kapitalerhöhung bei einer 
„Verkehrsinfrastrukturgesellschaft“ aus, dass, sofern der Kapitalerhöhung kein realisierbarer An-
spruch gegenüberstehe, zu prüfen sei, ob ein solcher „verlorener Zuschuss“ noch als finanzielle 
Transaktion im Sinne der Schuldenregel bewertet werden könne.92 

4.2. Folgerungen 

Festzuhalten bleibt, dass nach einem in der Literatur vertretenen weiten Begriffsverständnis auch 
Fälle, in denen der Bund im Zuge der Beteiligungsgründung eine Einlage leistet und dafür Ge-
sellschaftsanteile erhält, grundsätzlich als Beteiligungserwerb im Sinne von § 3 G 115 in Betracht 
kommen. 

Für die Einordnung der diesbezüglichen Ausgaben als finanzielle Transaktionen wird jedoch 
zum Teil die Erfüllung darüber hinausgehender Kriterien für erforderlich gehalten. Insbesondere 
wird im Rahmen eines Kapitalzuführungstests eine Prüfung verlangt, ob die Beteiligung allein 
dem Verlustausgleich dient. 

Hiervon ausgehend hängt die Frage, ob Ausgaben des Bundes für die Eigenkapitalausstattung von 
Projektgesellschaften als finanzielle Transaktionen im Sinne des § 3 G 115 einzuordnen sind, von 
der genauen Ausgestaltung des Vorgehens und den konkreten Umständen des jeweiligen 

 

90 Vgl. im Einzelnen die Nachweise in: Wissenschaftliche Dienste des Deutsche Bundestages, Sachstand 
WD 4 - 3000 – 082/23 vom 6. Dezember 2023, „Zur Frage der Auswirkungen des Urteils des Bundesverfassungs-
gerichts vom 15. November 2023 auf Eigenkapitalerhöhungen des Bundes bei Staatsunternehmen – Untersu-
chung anhand des Beispiels der Deutschen Bahn AG, S. 7 ff., abrufbar unter: https://www.bundestag.de/re-
source/blob/985318/d2040041df03b1d44352f6261b929602/WD-4-082-23-pdf.pdf, zuletzt abgerufen am 5. Feb-
ruar 2024. 

91 Kube, in: Verfassungsblog, Beitrag vom 20. Oktober 2021 (Hervorhebung nur hier), abrufbar unter: https://ver-
fassungsblog.de/die-zukunft-der-staatlichen-kreditaufnahme/; entsprechend auch: Sachverständigenrat zur Be-
gutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Jahresgutachten 2021/22, S. 175, abrufbar unter: 
https://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/fileadmin/dateiablage/gutachten/jg202122/JG202122_Gesamt-
ausgabe.pdf, mit Verweis auf Kube, a.a.O. (vorstehendes Zitat) sowie auf Statistisches Bundesamt, Methoden 
der Finanzstatistiken 2020 (neu erschienen im Jahr 2022, Ausführungen zum „Kapitalzuführungstest“ im Rah-
men der VGR auf S. 54), abrufbar unter: https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Oeffentliche-Finanzen/me-
thoden-finanzstatistiken-5710001219004.pdf?__blob=publicationFile, jeweils zuletzt abgerufen am 5. Februar 
2024; ähnlich Stüber, DÖV 2021, S. 680, 684, mit Verweis auf eine „ESVG-konforme Auslegung“. In Fußnote 44 
des vorstehenden Beitrags zieht Stüber die Einordnung einer im Zweiten Nachtragshaushalt 2020 veranschlag-
ten Eigenkapitalerhöhung der DB AG als finanzielle Transaktion in Zweifel und begründet dies mit dort im Jahr 
2020 entstandenen Verlusten. 

92 Der Präsident des Bundesrechnungshofes als Bundesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung, Gut-
achten zu Organisationsformen und Finanzierungsvarianten für die Bundesfernstraßen, S. 82 f., abrufbar unter: 
https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Berichte/BWV-Veroeffentlichung/organisati-
onsformen-und-finanzierungsvarianten-fuer-strassen-volltext.pdf?__blob=publicationFile&v=1, zuletzt abgeru-
fen am 7. Februar 2024. 

https://www.bundestag.de/resource/blob/985318/d2040041df03b1d44352f6261b929602/WD-4-082-23-pdf.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/985318/d2040041df03b1d44352f6261b929602/WD-4-082-23-pdf.pdf
https://verfassungsblog.de/die-zukunft-der-staatlichen-kreditaufnahme/
https://verfassungsblog.de/die-zukunft-der-staatlichen-kreditaufnahme/
https://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/fileadmin/dateiablage/gutachten/jg202122/JG202122_Gesamtausgabe.pdf
https://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/fileadmin/dateiablage/gutachten/jg202122/JG202122_Gesamtausgabe.pdf
https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Oeffentliche-Finanzen/methoden-finanzstatistiken-5710001219004.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Oeffentliche-Finanzen/methoden-finanzstatistiken-5710001219004.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Berichte/BWV-Veroeffentlichung/organisationsformen-und-finanzierungsvarianten-fuer-strassen-volltext.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Berichte/BWV-Veroeffentlichung/organisationsformen-und-finanzierungsvarianten-fuer-strassen-volltext.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Einzelfalls ab. Ergibt die Prüfung, dass die Ausgaben unter Zugrundelegung der genannten Krite-
rien als finanzielle Transaktionen einzuordnen sind, unterläge deren Finanzierung über Kredite 
nicht der Schuldenbremse. 

*** 
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